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Ausfüllhilfe Antragsformular 

Damit der Verwaltungsaufwand für alle so gering wie möglich gehalten wird, hat der Verband 
Bescheinigungen für beide Prüfungen in einem Antrag zusammengefasst. Der Schütze 
bekommt dann die erforderliche(n) Bestätigung(en) zurück. 

Das Formular hat 3 Seiten. Von ihnen ist nur die Seite 1 auszufüllen. Die persönlichen Daten 

werden automatisch auf die beiden folgenden Seiten übertragen. 

Beispiel: 

Der Schütze ist 2021 in den Verein und in den BDS eingetreten. Er besitzt 4 halbautomatische 

Kurzwaffen und eine halbautomatische Büchse. Somit unterliegt er in unserem Beispiel sowohl 

einer Überprüfung nach §14 Abs. 4 als auch 5. 

Seite 1 des Antrages ausfüllen: 

 

Dann alle Seiten des Antrages ausdrucken und auf Seite 1 unterschreiben. Es sind keine 

weiteren Eintragungen erforderlich.  
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Zusammenstellen der erforderlichen Unterlagen 
 
1. Fortbestehen des Bedürfnisses zum Besitz von Waffen gem. §14 Abs 4 WaffG nach 5 

Jahren (nur Grundkontingent). 
 

Erforderliche Unterlagen: 

1. Kopie des Anschreibens der Behörde 

2. Antragsformular von unserer Homepage 

3. Erforderliche Schießsportnachweise für Kurz- und ggf. Langwaffen sind: 

a. Kopie des pers. Schießbuches mit detaillierten Trainingsnachweisen oder 

b. Kopie der Vereinsschießkladde mit detaillierten Trainingsnachweisen 

4. Zeiträume, in denen der Schütze den Schießsport nicht ausüben konnte, sind in den Antrag 

einzutragen 

Bei der Datumsangabe im Trainingsnachweis müssen 

TAG – MONAT – JAHR 
eingetragen werden. (Angaben, wie z.B. 1.4. werden nicht anerkannt, da sie nicht eindeutig sind.) 

 

Beispiel Schiessnachweis 

 
 

Damit wären die Unterlagen für Teil 1 der Überprüfung zusammengestellt. 
 

------------------------------------------------------------------- 
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2. Fortbestehen des Bedürfnisses zum Besitz von Waffen gem. §14 Abs 5 WaffG über das 
Grundkontingent hinaus. 

 
Zurück zu unserem Beispiel: 

Der Schütze besitzt 4 halbautomatische Kurzwaffen und eine halbautomatische Büchse. 

Somit muss er Wettkampfnachweise für 2 halbautomatische Kurzwaffen erbringen. 
 

Ausfüllen der „Anlage Waffen“ 

 
 

In unserem Beispiel besitzt der Schütze eine halbautomatische Pistole und einen Revolver im 

Überkontingent. 

 

 
 

 Erforderliche Unterlagen: 

1. Kopie des Anschreibens der Behörde 

2. Antragsformular von unserer Homepage 

3. Ausgefüllte „Anlage Waffen“ mit den betroffenen Waffen und Vermerk des Nachweises 

4. Je einen nummerierten Wettkampfnachweis pro Waffe pro Jahr nicht älter als 24 Monate. 

Das sind z.B. Urkunden oder Auszüge aus Ergebnislisten 

5. Startzettel oder Etiketten im BDS-Ausweis werden nicht anerkannt 

 

Da der Überprüfungszeitraum 24 Monate rückwärts ist, sind in unserem Beispiel Belege aus 

2024 und 2025 einzubringen. Hier die Auszüge aus Ergebnislisten von 2 

Bezirksmeisterschaften. 
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Die Belegnummern dann den Waffen in der „Anlage Waffen“ zuordnen, die dann so 

aussehen sollte. 

 

Somit wären alle Unterlagen zusammengestellt. Die Unterlagen jetzt nach Mülheim schicken. 


